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Tagesordnungspunkt: 
 
 Verwendung der erhöhten Sportpauschale 2021 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss beschließt, die erhöhte 
Sportpauschale aus dem Jahr 2021 in Höhe von 12.000 € wie folgt zu gewähren: 
 

1. Hundesportverein Swisttal e.V.:  

Renovierung Vereinsheim        3.834,00 € 
 

2. Reitsportvereinigung Kottenforst e.V.:  

Zuschuss Zaunanlage Vereinsgelände      1.901,00 € 
 

3. SV Rot-Weiß Dünstekoven e.V.:  

Anschaffung Darts-Anlage           475,00 € 
 

4. SG Ollheim-Straßfeld:  

Erwerb zweier Ballschränke in Dreifach-Turnhalle       922,00 € 
 

5. Taekwondo-Verein Swisttal e.V.:  

Anschaffung eines Kompakthantel-Sets         919,00 € 
 

6. TC Kottenforst e.V.:   

Erwerb zweier Infraheizstrahler       1.265,00 € 
 

7. TC SW Heimerzheim e.V.:   

Alarmanlage, Schadensbehebung einer Innentür  



im Vereinsheim         2.684,00 € 
 
         

 
Gesamtbetrag:        12.000,00 € 

 
Des Weiteren soll eine Auszahlung der Sportpauschale für das Jahr 2022 an 
Swisttaler Sportvereine nach Antragsstellung sowie Prüfung und Beschluss des 
Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
Der Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 
beschlossen, dass der Gemeindesportverband Swisttal e.V. und alle weiteren Swisttaler 
Sportvereine der Verwaltung Vorschläge zur Verwendung der erhöhten Sportpauschale in 
Höhe von 12.000,00 € einreichen können.  
 
Der Beschluss des Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses vom 23.09.2021 
sieht vor, dass die Sportpauschale der Jahre 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 12.000 € 
zur Herrichtung des Dorfsaals Odendorf für eine Nutzung zu sportlichen Zwecken verwendet 
werden soll. 
Anderenfalls soll die Pauschale für die Jahre 2021 und 2022 in Abstimmung mit dem 
Gemeindesportverband Swisttal e.V. an die helfenden Vereine gehen. 
Der Gemeindesportverband Swisttal e.V. teilt mit, dass die Finanzierung der Herrichtung des 
Dorfsaals Odendorf aus anderen Mitteln gesichert sei und die Mittel aus der Sportpauschale 
nicht seitens des Gemeindesportverband Swisttal e.V. benötigt werden würden. Infolge 
dessen habe der Gemeindesportverband Swisttal e.V. die Mitgliedsvereine angeschrieben, 
ob diese im Sinne des o. g. Beschlusses Hilfe geleistet haben und dafür Unterstützung aus 
der Sportpauschale erhalten möchten. 
 
Diesbezüglich teilt der Gemeindesportverband Swisttal e.V. mit, dass die Sportpauschale für 
das Jahr 2021 weder für die Herrichtung des Dorfsaals Odendorf noch für die helfenden 
Sportvereine benötigt werden würde. 
 
Der Gemeindesportverband Swisttal e.V. hat ein Vorschlagsrecht zur Vergabe der erhöhten 
Sportpauschale gemäß Beschluss des Generationen-, Sozial-, Kultur- und 
Sportausschusses vom 20.03.2018. 
 
Somit schlägt der Gemeindesportverband Swisttal e.V. eine Auszahlung der Sportpauschale 
an die beantragenden Sportvereine vor. Eine entsprechende Tabelle wurde seitens des 
Gemeindesportverbandes Swisttal e.V. erarbeitet. Die Anträge der von der Flut betroffenen 
Vereine SV Hertha Buschhoven/ SV Swisttal (6.000 € Zuschuss zur Küche), TC Odendorf 
(3.000 € Sanierung Gehweg und Terrassenüberdachung) sowie TuS Odendorf (800 € als 
Ersatz für die gestohlenen Gegenstände) wurden vom Gemeindesportverband Swisttal e.V. 
aus der Antragsstellung herausgenommen, da hier andere Fördermaßnahmen greifen 
werden und schlägt somit folgende Verteilung vor: 
 
1. Hundesportverein Swisttal e.V.:  

Renovierung Vereinsheim        3.834,00 € 
2. Reitsportvereinigung Kottenforst e.V.:  

Zuschuss Zaunanlage Vereinsgelände      1.901,00 € 



3. SV Rot-Weiß Dünstekoven e.V.:  
Anschaffung Darts-Anlage           475,00 € 

4. SG Ollheim-Straßfeld:  
Erwerb zweier Ballschränke in Dreifach-Turnhalle        922,00 € 

5. Taekwondo-Verein Swisttal e.V.:  
Anschaffung eines Kompakthantel-Sets         919,00 € 

6. TC Kottenforst e.V.:   
Erwerb zweier Infraheizstrahler       1.265,00 € 

7. TC SW Heimerzheim e.V.:   
Alarmanlage, Schadensbehebung einer Innentür im Vereinsheim   2.684,00 € 

     
Gesamtbetrag:        12.000,00 € 
 
 
Der Gemeindesportverband Swisttal e.V. regt an, dass die Vereine, die bereits im Jahr 2020 
Zuschüsse aus der erhöhten Sportpauschale erhalten haben, im Jahr 2021 keine Zuschüsse 
erhalten. Dies betrifft die Sport-Schützen Buschhoven e.V. sowie den TTC Buschhoven e.V. 
 
Bei der Verteilung auf die einzelnen Anträge hat der Gemeindesportverband Swisttal e.V.  in 
der aktuellen Situation eine Ermittlung einer Förderquote von 76,67 % auf die genehmigten 
Anträge vorgenommen. Diese berechnet sich wie folgt: 
 
In Folge der Flutkatastrophe sind die Anträge von Hertha Buschhoven/SV Swisttal, dem TC 
Odendorf und dem TuS Odendorf überholt bzw. durch andere Fördermaßnahmen 
abgedeckt. Durch den Wegfall dieser Anträge reduziert sich die Summe der förderfähigen 
Beträge auf 15.651,00 Euro.  
 
Daraus resultiert eine Förderquote von 76,67%. Die sich daraus ergebenden Förderbeträge 
sind der oben aufgeführten Tabelle zu entnehmen. 
 
Somit wird bei den jeweiligen förderfähigen Anträgen zur Einhaltung des Gleichheitsprinzips 
ein Anteil in Höhe von 76,67 % der beantragten förderfähigen Summe zuerkannt. 
 
Der Verwaltung liegen von 12 Vereinen Anträge für die Verwendung der erhöhten 
Sportpauschale vor: 
 

Verein Verwendungszweck Summe  

Hundesportverein 
Swisttal e.V. 

Renovierung Vereinsheim 5.000,00 € 

Reitsportvereinigung 
Kottenforst e.V. 

Zuschuss Zaunanlage Vereinsgelände 2.480,00 € 

SV Rot-Weiß 
Dünstekoven e.V. 

Anschaffung Darts-Anlage 620,00 € 

SG Ollheim-Straßfeld  2 Ballschränke in Dreifach-Turnhalle 1.202,00 € 

Sport-Schützen 
Buschhoven e.V. 

Erneuerung der Kugelfänge 1.000,00 € 

SV Hertha Buschhoven 
e.V., SV Swisttal e.V. 

Zuschuss zur Küche im Vereinsheim 6.000,00 € 

Taekwondo-Verein 
Swisttal e.V. 

Kompakthantel-Set 1.199,00 € 

TC Kottenforst e.V. Erwerb zweier Infraheizstrahler sowie eines 
Kühlschranks 

2.250,00 € 

TC Odendorf e.V. Sanierung Gehweg und Terrassenüberdachung 3.000,00 € 

TC SW Heimerzheim 
e.V. 

Alarmanlage, Schadensbehebung Vereinsheim 3.500,00 € 



TTC Buschhoven e.V. Tischtennisnetze, Spin-Rad, Caddy, 
höhenverstellbare Netze 

679,00 € 

TuS Odendorf e.V. Ersatz gestohlene Gegenstände: u.a. Notebook, 
Fernseher und Musikbox 

800,00 € 

  Antragshöhe insgesamt    27.730,00 € 

 
 
Die Verwaltung nimmt den Vorschlag für die Bewilligung der beantragten Zuschüsse seitens 
des Gemeindesportverbandes Swisttal e.V. zur Kenntnis und lässt die Argumentation des 
Gemeindesportverbandes Swisttal e.V. in die Betrachtung der gestellten Zuschussanträge 
mit einfließen. Dazu prüft die Verwaltung die vorliegenden Anträge nach weiteren Kriterien: 
 

- Jugendarbeit: dient die geplante Anschaffung/ Maßnahme der Jugendarbeit bzw. wie 
aktiv ist der beantragende Verein in der Jugendarbeit und wie viele jugendliche 
Mitglieder hat der beantragende Verein? 

- Senioren: dient die geplante Anschaffung/ Maßnahme zur Ausübung des 
Sportangebots für Senioren bzw. wie viele Mitglieder im Seniorenalter hat der 
Verein? 

- Inklusion: dient die geplante Anschaffung/ Maßnahme zur Ausübung des 
Sportangebots auch Menschen mit Behinderung bzw. wird den Menschen mit 
Behinderung der Zugang zu dieser Sportart erst ermöglicht? 

- Breitensport: dient die geplante Anschaffung/ Maßnahme zur Ausübung des 
Sportangebots dem Allgemeinsport, welcher für jeden Menschen zugänglich ist oder 
handelt es sich um eine Anschaffung/ Maßnahme nur für einen enggefassten 
Personenkreis? 

 
Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Kriterien kommt die Verwaltung zu folgenden 
Ergebnissen und schließt sich den Vorschlägen des Gemeindesportverband Swisttal e.V. an: 
 

1. Hundesportverein Swisttal e.V. für die Renovierung des Vereinsheims und 
Ersatzbeschaffung des Mobiliars:                 3.834,00 € 
 
Begründung: es handelt sich um eine Maßnahme entsprechend dem Erlass des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
18.09.2013 zur Instandsetzung und Einrichtung von Sportstätten.  
Der Hundesportverein Swisttal e.V. bietet Hundesport für Jedermann und vielseitiges 
Training mit den Hunden an. Jugendliche, Senioren haben ebenfalls einen Zugang 
zum Hundesportverein. Die Sanierung des Vereinsheims ist daher für einen breiten 
Personenkreis profitabel. 
 

2. Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. für die Sicherung des Sportgeländes durch 
eine Erneuerung der Zaunanlage:       1.901,00 € 
 
Begründung: es handelt sich um eine Maßnahme entsprechend dem Erlass des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
18.09.2013 zur Instandsetzung von Sportstätten. 
Die Reitsportvereinigung Kottenforst e. V. bietet Reitsport für Kinder und Jugendliche 
an und ist neben dem aktiven Turniersport ebenfalls im Breitensport aktiv. Die 
Sicherung des Sportgeländes dient des Weiteren der Unfallverhütung und stellt daher 
eine Sicherheit für einen breiten Personenkreis dar. 
  

3. 4SC Rot-Weiß Dünstekoven e.V. für die Anschaffung einer Dartsanlage mi 
Erstausstattung:             475,00 € 
 



Begründung: es handelt sich um eine Maßnahme entsprechend dem Erlass des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
18.09.2013 zur Instandsetzung und Einrichtung von Sportstätten. 
Mit der Anschaffung einer Dartsanlage sowie der Erstausstattung soll die 
Jugendarbeit gefördert werden. Senioren und Menschen mit Behinderung können 
ebenfalls Darts ausüben. Die Dartsanlage kann von allen Mitgliedern 
generationenübergreifend genutzt werden.  
 

4. SG Ollheim-Straßfeld: für die Anschaffung von zwei Ballschränken in der Dreifach-
Turnhalle:               922,00 € 
 
Begründung: es handelt sich um eine Maßnahme entsprechend dem Erlass des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
18.09.2013 zur Einrichtung von Sportstätten. 
Die SG Ollheim-Straßfeld fördert die Jugendarbeit.  
 

5. Taekwondo-Verein Swisttal e.V. für die Anschaffung eines Kompakthantel-Sets: 
                919,00 € 
 
Begründung:  es handelt sich um eine Maßnahme entsprechend dem Erlass des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
18.09.2013 zur Einrichtung von Sportstätten. 
Der Taekwondo-Verein Swisttal e.V. ist in der Jugendarbeit aktiv und fördert diese. 
Durch den Erwerb des Kompakthantel-Sets kann das Training für alle effektiv 
gesteigert werden. 
 

6. TC Kottenforst e. V. für die Anschaffung zweier Infraheizstrahler:      1.265,00 
€ 
 
Begründung: es handelt sich um eine Maßnahme entsprechend dem Erlass des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
18.09.2013 zur Einrichtung von Sportstätten. 
Der Antrag einer Bezuschussung zu dem Erwerb eines Kühlschranks kann nicht 
berücksichtigt werden, da dieser bereits Bestandteil des Antrages auf Fördermittel 
aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ ist.  
Die Infraheizstrahler können von allen Mitgliedern, Jugendlichen, Senioren, 
Menschen mit Behinderung, genutzt werden.  
 

7. TC SW Heimerzheim e.V. für die Installierung einer Alarmanlage sowie der 
Instandsetzung einer Innentür:             2.684,00 € 

 
 Begründung: es handelt sich um eine Maßnahme entsprechend dem Erlass des 

Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
18.09.2013 zur Instandsetzung von Sportstätten. 
Die Installierung einer Alarmanlage sowie die Instandsetzung der Innentür dienen der 
Sicherheit aller Vereinsmitglieder und Besucher des TC SW Heimerzheim e.V. 

 
Gesamtbetrag:                   12.000,00 € 

 
 
Folgende Anträge wurden nicht berücksichtigt: 
 
Sport-Schützen Buschhoven e.V.: Erneuerung der Kugelfänge: 1.000,00 € 
 
Begründung: Die Sport-Schützen Buschhoven e.V. haben bereits im Jahr 2020 einen 
Zuschuss aus den Mitteln der erhöhten Sportpauschale in Höhe von 600,00 € für die 



Anschaffung einer Lasergewehranlage erhalten. Aus diesem Grunde findet der Antrag für 
das Jahr 2021 keine Berücksichtigung. 
 
 
TTC Buschhoven e.V.:  Anschaffung von Tischtennisnetzen, Spinrad, Caddy 679,00 € 
Begründung: Der TTC Buschhoven e.V. hat bereits im Jahr 2020 einen Zuschuss aus den 
Mitteln der erhöhten Sportpauschale in Höhe von 1.500,00 € für die Anschaffung von 
behindertengerechten Tischtennisplatten erhalten. Aus diesem Grunde findet der Antrag für 
das Jahr 2021 keine Berücksichtigung. 
 
Des Weiteren sollte Beschluss zur Verwendung der Sportpauschale für das Jahr 2022 
herbeigeführt werden. Die Verwendung der Sportpauschale für das Jahr 2022 war ebenfalls 
für die Herrichtung des Dorfsaals Odendorf bzw. alternativ für die helfenden Vereine 
vorgesehen. 
Die Verwaltung schlägt hierzu ebenfalls eine Auszahlung an die Swisttaler Sportvereine nach 
Antragsstellung sowie Prüfung und Beschluss des Generationen-, Sozial-, Kultur- und 
Sportausschusses vor. 
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